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21 
zu 

A n fra g e '9 e a n t W 0 r....i ~ n ~ 

D;~~-;A1:>g. Dr. P f e 1 f e r und Genossen haben arn 23. Juni, 1954 
an die Bundesregierung die Anfrage gerichtet, Ob sie bereit sei, durch geeignete 
Uassnahmen dafür zu sorgen, dass sämtliohe Bundesbedienstete des Aktiv- und 
~\!hesta.ndes, die durch Nichta.nrechnung der Hemmungsjahre 1945 bis 1948 ge_. 

8chädigt W\U."den,' besoldungsmässig ebenso beha.'1del t werden~ wie die Bundesbahn­

bediensteten nach d.er A,nordllurig der Generaldirektion dGr ~e-berreichischen 
Bundesbahnen vom 13 •• 1 1954& 

Riezu teilt Bundeskanzler Ing. Raa b folgendes mit: 
Naoh dem in der Anfra.ge zitierten Urteil des Obersten Geriohtshofes­

sind die in Betrieben des Bundes tätigen Bediensteten, die nach dern Arbeiter-
p , ~ 

karrunergesetz vom 2O.Jun1 1945, StGBLNr.9S, arbe i terkamtnerp.fliohtig sind; nach 
. dem Wirtschaf'tssäuberungsgesetz und nicht naoh den Bestimmungen des § 19. Abs,l 

lit. b.ee Verbotsgesetz 1947 zu behandeln .. Auf Grund dieses Urteiles hat der 
enä.hnte j?el'soAenkreis ... darunter fallen a.uch dif'}iti Il)inem Vertragsbedlensteten-

. . . 

verhä1 tn1s zum Bund stehenden Bundesbahr.it>ediensteteh - einen Anspruoh dara.uf, 

die im Dienstverhältnis zurückgelegten ''Hemmungsjah.:re'' für die Bemessung der 
:aesüge ange:rechnet zu erhalten/! Die Bundesverwa.l tung sah sioh daher veranlasst, 

die entspiechenden Nachzahlungen, soweit nicht bereits Verjähru~ eingetreten 
war; durohzuführen. 

Die Untaror·d.nu."lg unter das Wi:r:tscho.f·t:S~Eh1r.v~r'llngsgGSGtz ist jedooh -
auch im Sinnfi' des erwähnten Urteiles des Obersten Gerichtshofes- im Bereiohe 
des 8ffentliohen Dienstes bei Personon nioht gegeben, die entweder 

a) nioht in Betrieben des B~ndes, sondern beispißlsweise in der 
Hohe! tsverwal tung, an Schulen usw.. verwendet si~'ld oder 

b) una'bhäng;. gvom Cha.rakter ihrer Dienststelle in einem öffentlioh­
rechtlichen Dienstverhältnis zum Bund stehen. 

Für die öffentlich-rechtliohen Bediensteten in den Betrieben deB 
Bundes hat ein verstärkter Senat des Verwaltungsgerichtshofes mit Rechtssatz 

vom 27.0ktober 1952, Zl. 3/l3-Pr.S2, ausgesprochen, dass diese ~ohtunter 40ft 

Begriff des Dienstnehmers naoh § lAbs. 1 des Arbeiterkammergasetzes vom Jahre 

1945- fallenJ diese Bediensteten gehören daher nicht zum Personenkreia des 
§ 3 Abs. 1 des Wirtschaftssäuberungsgesetzes~ ~n dieser Reohtsl~ge hat auoh 

da.s neue Arbeiterkammergesetz, BGB1~Nr&105/l954, nichts geändert. da für die 
Beurteilung der Frage, wer unter die Besti~~ungen des Wirtsohaftssäuberunga-
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gesetzes fällt, naoh § 2 Abeo 1 dieses Gesetze~ aussohliesslioh die Bostimmun,- . 
gen des ~beiterkammergesetze$ vom Jahre 1945 massgebend sind • 

. Das oben erwähnte Urteil des Obersten Ge~ichtshofes teilt somit 
die ~ffent1ichen Bediensteten in zwei Gruppen: 

In Bedienstete, auf die das Wirtsohaftssäuberungsgesetz, und i~ 
Bedienstete, auf die 4er § 19 Abe.l, 1it, b,ee, Verbotgesetz 1947 anzuwenden 
iat. 

nie in detnerwähnten Rundsohreiben dal:' Gen0't'ald.i.rektio~ der Oste~ 
reiohtachen Bundesbahnen angeführte Regolungkommt nur für die er~tgenannte 
Gruppe in Betracht, nur die Afigehörigen dieser Gruppe haben naoh der derzeit1ssn 
Reohtslage einen Anspr\1chauf Anrechnung von "HemlUungsjabren". 

Für die zweite Gruppe werden naoh Inkrafttreten des vom Nationalrat 
besohlosBenen "Gesetzes über dienstrechtliohe Ma.ssnahtnen für Vom Nationalsoz:l.a­
lis'tengesetz 'betroffene Öffentliche Bedienstete" ("Drei-Jahre-Gesetz") die 
Bestimmungen dieSes Gesetzes zu gelten haben. Dieses Gesetz sieht die ~6g-

. lichkeit aer Anfechnu~ der Hemmungsjehre mit Wirksamkeit vom 1,Jänne~ 1953 
Tq~und ,oblieast Nachzahlungen für einen v6r diesem Zeitpunkt gelegenen 
Zeitra~ susdrUoklich aus. 

Die :Bundesregiet'Ung ha.t nun die. Ermächtigung e.rteil ti auf die naQb 
I~atttrete~ des t~ai.Jahre-Gesetzes" geb~hrenden Bezüge Vorschüsse zu geben. 
Diese Vorschüsse kannen sich a.ber nur· auf einen Zeitraume~streoken. für den 
~oh dem Gesetz hijhere als die derzeiti8en Bezüge gebühren werden. Da das Gesetz 
selbst Nachzahlungen für einert vor dem 1.Jänner 1953 gelegenen Zeitraum aus­
drüoklich aU8schliesst, kommen Vorschüsse für solche Zeiträume bei dieser 

·Bedlenstete~ppe nicht ~n :Betraoht. r 
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